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Index

E3L E09301000

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

31977L0388 Umsatzsteuer-RL 06te Art10 Abs2;

32006L0112 Mehrwertsteuersystem-RL Art66 litb;

UStG 1994 §17 Abs1;

1. UStG 1994 § 17 heute

2. UStG 1994 § 17 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 62/2018

3. UStG 1994 § 17 gültig von 01.01.2013 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

4. UStG 1994 § 17 gültig von 31.12.2003 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2003

5. UStG 1994 § 17 gültig von 27.06.2001 bis 30.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 59/2001

6. UStG 1994 § 17 gültig von 31.12.1996 bis 26.06.2001 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 756/1996

7. UStG 1994 § 17 gültig von 06.01.1995 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 21/1995

8. UStG 1994 § 17 gültig von 01.01.1995 bis 05.01.1995

Rechtssatz

Das Ermessen des nationalen Gesetzgebers bei Festlegung der von der Istbesteuerung betro=enen Gruppe ist nicht

unbegrenzt. Liegen keine sachlichen Gründe für den Ausschluss einer bestimmten Gruppe (oder Tätigkeit) vor, so

überschreiten die entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften jenes Ermessen, welches den Mitgliedstaaten bei

Umsetzung der in Rede stehenden Richtlinienregelung eingeräumt ist. Die vom österreichischen Gesetzgeber in § 17

Abs. 1 UStG 1994 getro=ene Bestimmung, wonach zusätzlich zu Unternehmern, die eine Tätigkeit im Sinne des § 22 Z 1

EStG 1988 ausüben, nur jene einer freiberuDichen Tätigkeit entsprechende Leistungen erbringenden Gesellschaften,

die auch "berufsrechtlich zugelassen" sind, die Steuer nach den vereinnahmten Entgelten zu berechnen haben, folgt

nicht dem unionsrechtlich vorgegebenen Rahmen. Eine solche Regelung verstößt gegen den dem

Mehrwehrtsteuersystem zugrundeliegenden Gleichbehandlungsgrundsatz und die Rechtsformneutralität, weil keine

sachlichen Gründe für den Ausschluss anderer Gesellschaften, die gleichfalls der Art nach freiberuDiche Tätigkeiten iSd

§ 22 Z 1 EStG 1988 erbringen (wie etwa eine Unternehmensberatungs-GmbH), von der Istbesteuerung bestehen.Das

Ermessen des nationalen Gesetzgebers bei Festlegung der von der Istbesteuerung betro=enen Gruppe ist nicht

unbegrenzt. Liegen keine sachlichen Gründe für den Ausschluss einer bestimmten Gruppe (oder Tätigkeit) vor, so

überschreiten die entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften jenes Ermessen, welches den Mitgliedstaaten bei

Umsetzung der in Rede stehenden Richtlinienregelung eingeräumt ist. Die vom österreichischen Gesetzgeber in

Paragraph 17, Absatz eins, UStG 1994 getro=ene Bestimmung, wonach zusätzlich zu Unternehmern, die eine Tätigkeit

im Sinne des Paragraph 22, Zi=er eins, EStG 1988 ausüben, nur jene einer freiberuDichen Tätigkeit entsprechende

Leistungen erbringenden Gesellschaften, die auch "berufsrechtlich zugelassen" sind, die Steuer nach den

vereinnahmten Entgelten zu berechnen haben, folgt nicht dem unionsrechtlich vorgegebenen Rahmen. Eine solche

Regelung verstößt gegen den dem Mehrwehrtsteuersystem zugrundeliegenden Gleichbehandlungsgrundsatz und die

Rechtsformneutralität, weil keine sachlichen Gründe für den Ausschluss anderer Gesellschaften, die gleichfalls der Art

nach freiberuDiche Tätigkeiten iSd Paragraph 22, Zi=er eins, EStG 1988 erbringen (wie etwa eine

Unternehmensberatungs-GmbH), von der Istbesteuerung bestehen.
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